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Milieu und 
Klimaschutz 
in Berlin – 
Zielkonflikt oder 
WinwinSituation?
Klimaneutralität bis 2045 – das hat sich 
Berlin zum Ziel gesetzt. Doch kann das 
gelingen? Und wenn ja – wie? Der Schlüs-
sel zur Klimaneutralität liegt im Berliner 
Gebäudesektor. Denn dieser verursachte 
im Jahr 2020 43 Prozent aller CO2-Emis-
sionen. Es ist also höchste Zeit für eine 
Wärmewende. 

Die kürzlich erschienenen Machbarkeits-
studien „Berlin Pariskonform machen“ 
und „Entwicklung einer Wärmestrategie 
für das Land Berlin“ zeigen, dass Klima-
neutralität im Wärmesektor bis 2045 mög-
lich ist. Doch dafür brauchen wir einen 
schnellen und radikalen Wandel: Zeitgleich 
muss der Wärmeverbrauch in den rund 
360.000 Wohn- und Nichtwohngebäuden 
in Berlin gesenkt und die Wärmeerzeugung 
dekarbonisiert werden. Der Einsatz fossiler 

Brennstoffe wird zukünftig nicht mehr mög-
lich sein.

In puncto Wärmeverbrauch bedeutet das: Es 
müssen jährlich viel mehr Gebäude energe-
tisch saniert werden – und das Niveau der 
Sanierungen muss deutlich ambitionierter 
werden als bisher. Die aktuelle Sanierungs-
rate von rund 0,6 Prozent muss laut der 
Machbarkeitsstudie „Berlin Paris-konform 
machen“ jährlich um ca. 0,2 bis 0,25 Prozent-
punkte gesteigert werden, sodass sie in den 
2030er Jahren bei über 3 Prozent liegt. 

Milieuschutz: Das Aus für 
energetische Sanierungen?

Der Umsetzung von energetischen Sanierun-
gen stehen in Milieuschutzgebieten Hemm-
nisse entgegen. Ambitionierte energetische 
Sanierungen und auch der Wechsel von Gas-
etagenheizungen zu Zentralheizungen oder 
Fernwärme werden teilweise nicht geneh-
migt. Ohne diese Maßnahmen werden wir die 
Klimaneutralität im Wärme sektor aber nicht 
erreichen. 

Dass die Genehmigungen ausbleiben, hat 
seine Gründe: denn steigende Warmmieten 
verdrängen die dort lebenden Menschen, 

Die Wärmewende darf 
Milieuschutzgebiete nicht 
ausklammern
Vor allem in der Berliner Innenstadt gibt es 
viele Milieuschutzgebiete, die die Verdrän-
gung durch steigende Mieten verhindern 
sollen. Knapp ein Viertel der Berliner Bevöl-
kerung wohnt in den so geschützten Häusern.
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und genau das soll verhindert werden. 
Durch Milieuschutzgebiete soll die Zusam-
mensetzung der Bewohner*innen in den 
Kiezen erhalten bleiben; teure Modernisie-
rungsmaßnahmen sind deshalb in diesen 
Gebieten nur eingeschränkt möglich. Ände-
rungen im Mietrecht könnten einen Kon-
flikt zwischen Milieu- und Klimaschutz ent-
schärfen. Insbesondere seit dem Scheitern 
des Mietendeckels ist aber klar, dass dazu 
das Bundesrecht geändert werden muss. 
Bis dahin erfüllen Milieuschutzgebiete eine 
wichtige gesellschaftliche Funktion. 

Neue Berechnungen zeigen jedoch, dass 
gerade ambitionierte energetische Sa-
nierungen ab einem Niveau von Effizienz-
haus 55 die Mieter*innen finanziell entlas-
ten können. Denn in schlecht gedämmten 
Altbauten und bei steigenden Energieprei-
sen können die Heizkosten schnell durch 
die Decke gehen. Energetische Sanierun-
gen verringern den Wärmeverbrauch und 
schützen Mieter*innen somit vor steigen-
den Ausgaben fürs Heizen. 

Förderungen des Bundes nutzen

Und mehr noch: Energetische Sanierun-
gen können zukünftig sogar zu geringeren 

Warmmieten führen. Dies ist vor allem 
dann möglich, wenn die Vermieter*in-
nen KfW-Förderungen nutzen und so ihre 
Modernisierungsumlage, die auf die Kalt-
miete draufgeschlagen wird, begrenzen. 
Die Förderung ist zugleich ein Zeichen 
dafür, dass die Maßnahme sinnvoll ist, 
was das Verhältnis von Kosten und Auf-
wand einerseits und Energieeinsparung 
andererseits anbelangt. Eine ambitionierte 
energetische Sanierung auch der Gebäude 
in Milieuschutzgebieten kann also sowohl 
im Interesse der Vermieter*innen als auch 
der Mieter*innen sein. Wichtig ist dabei, 
die Genehmigungsprozesse so zu gestal-
ten, dass Förderungen genutzt und die 
Umlagen begrenzt werden. Darin liegt eine 
große Chance – für die Berliner Wärme-
wende und auch für die Bewohner*innen 
der Kieze. Wie dies gelingen kann, zeigt 
Ihnen dieser Leitfaden. 

Die Umsetzung der Vorschläge in diesem 
Leitfaden zieht einen Mehraufwand für 
die Bezirke nach sich. Wegen der hohen 
Bedeutung für den Klimaschutz sollte die 
Berliner Verwaltung dennoch hierfür ein-
treten und Personal bereitstellen.

28%
der Berliner Wohnungen liegen aktuell in 
Milieuschutzgebieten. Die Zahl dieser Ge-
biete hat in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen. 
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Brennstoffkosten 
und Betriebskosten

Modernisierungs-
umlage unter 
Einbeziehung von 
Fördermitteln

CO₂-Kosten 
(Mittelwert 2021–2041)

Klimaschutz 
kann sich auch 
für Mieter*innen 
rechnen
Für Mieter*innen können ambitio-
nierte energetische Sanierungen 
mittelfristig zu Kostenvorteilen 
gegenüber einer weniger ambitio-
nierten oder gar keiner  Sanierung 
führen. Klimaneutralität bedeutet, 
dass fossiles Gas zukünftig nicht 
mehr eingesetzt werden kann. 
Synthetisches Gas jedoch geht mit 
hohen Kosten einher und führt be-
sonders in unsanierten Gebäuden zu 
hohen Warmmieten.

Sozialverträglicher Klimaschutz in Milieuschutzgebieten –  
Wie beeinflussen energetische Sanierungen die Warmmiete?

unsaniert nach GEGStandard saniert ambitioniert saniert
(KfW-55-Niveau)

169 kWh/m² 103 kWh/m² 42 kWh/m²

Heizkosten vor  
der Sanierung:  

113,81 € 
monatlich für  

75-m²-Wohnung

Dämmung:
12 cm Außenwand

12 cm Dach
8 cm Kellerdecke

2-Scheiben-Wärme- 
schutz  verglasung

Dämmung: 
24 cm Außenwand

30 cm Dach
12 cm Kellerdecke

3-Scheiben-Wärme- 
schutzverglasung

5
unsaniert nach GEG-Standard ambitioniert
Erdgas Syntheti-

sches Gas
Erdgas Syntheti-

sches Gas
Fernwärme Wärme-

pumpe 
Luft

Erdgas Syntheti-
sches Gas

Fernwärme Wärme-
pumpe 
Luft

Modernisie-
rungsum-
lage (unter 
Einbezie-
hung von 
Förder-
mitteln)

0,00 € 0,00 € 36,39 € 36,39 € 42,85 € 44,45 € 55,68 € 55,68 € 60,01 € 60,63 €

CO2-Kosten 
(Mittelwert 
2021-2041)

19,08 € 0,00 € 12,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Brennstoff-
kosten und 
Betriebs-
kosten

94,73 € 337,47 € 63,77 € 222,08 € 72,57 € 56,77 € 30,81 € 100,82 € 33,27 € 23,93 €

Referenz 
Ausgangs-
zustand 
(Erdgas)

113,81 € 113,81 € 113,81 € 113,81 € 113,81 € 113,81 € 113,81 € 113,81 € 113,81 113,81 €



Eine Beispielrechnung

Ambitionierte energetische Sanierungen 
führen dazu, dass die Warmmiete steigt 
– das befürchten Mieter*innen, Vermie-
ter*innen und Milieuschutzbeauftragte. 
Doch stimmt das wirklich? Hier lohnt sich 
ein Vergleich der Sanierungskosten und 
der eingesparten Heizkosten: Was kos-
tet es die Mieter*innen, wenn auf eine 
Sanierung verzichtet wird, wenn für die 
Sanierung eine Förderung des Bundes 
in Anspruch genommen wird oder aber 
nicht? Wie verändern sich die Heizkosten? 
Unsere Beispielrechnung gibt Auskunft. 
Um dynamische Preisentwicklungen zu 
berücksichtigen, bedienen wir uns dabei 
der Annuitätenmethode entsprechend der 
VDI-Norm 6025.

Ist das Gebäude unsaniert, so sind der 
Heizwärmeverbrauch und damit auch die 
Brennstoffkosten hoch. Bei einem Erdgas-
Brennwertkessel kommen hohe CO2-Kosten 
hinzu. Bei einer geförderten Sanierung 
kommt es zu einer Mehrbelastung durch 
die Umlage der Sanierungskosten; doch 
können die Brennstoff- und die CO2-Kos-
ten deutlich gesenkt werden. Dabei ist 
zu betonen, dass sich die Heizkosten-
einsparungen zum Teil erst im Laufe der 

Betrachtungsdauer von 20 Jahren einstel-
len, wenn die angenommenen Erdgas- und 
CO2-Preisentwicklungen realisiert werden. 
Im Gesamtergebnis ist die geförderte Sa
nierung daher für die Mieter*innen güns
tiger als der Verzicht auf eine Sanierung. 
Ohne die Förderung für die Dämmmaß-
nahmen (20 Prozent Investitionskosten-
zuschuss) steigt der Anteil an umlegbaren 

Sanierungskosten; das Gesamtergebnis ist 
so für die Mieter*innen ungünstiger als 
bei der geförderten Sanierung – und sogar 
minimal ungünstiger als ganz ohne Sa-
nierung. Die Beispielrechnung zeigt, dass 
eine Förderung notwendig ist, damit sich 
die energetische Sanierung positiv auf die 
Ausgaben der Mieter*innen auswirkt.

Monatliche Heizkosten und Modernisierungsumlage vor und nach Umsetzung 
ambitionierter Sanierungsmaßnahmen für eine 75m²Mietwohnung

120 €
€/Monat

100 €

80 €

60 €

40 €

20 €

0 €

Betriebskosten der 
Heiz- und Warmwasseranlagen

unsaniert
(164 kWh/m2·a)

Mieterhöhung durch 
die ModernisierungsumlageBrennstoffkosten

CO2-Kosten

Gesamtergebnis

ambitioniert saniert
(47 kWh/m2·a)

ambitioniert saniert
(ohne Förderung)

113,81 €

91,99 €

117,82 €

unsa-
niert 
(164 
kWh/
m²*a)

ambi-
tioniert 
saniert 
(47 
kWh/
m²*a)

ambi-
tioniert 
saniert 
(ohne 
Förde-
rung)

Miet-
erhöhung 
durch die 
Moderni-
sierungs-
umlage

0,00 € 51,97 € 76,07 €

Betriebs-
kosten der 
Heiz- und 
Warmwasser-
anlagen

2,04 € 1,68 € 1,68 €

Brennstoff-
kosten

86,37 € 27,08 € 27,08 €

CO2-Kosten 17,81 € 5,14 € 5,14 €
Gesamt-
ergebnis

106,22 € 85,86 € 109,97 € 6



Doch wie sieht es bei einer kürzeren Be-
trachtungsdauer aus? In der Beispielrech-
nung bringt die Sanierung mit Förderung 
für Mieter*innen bereits im ersten Jahr 
Vorteile, wenn auch nur geringe. Das heißt: 
In ungünstigeren Fällen, zum Beispiel 
bei einer niedrigeren Energieeinsparung, 
dauert es länger, bis sich die Sanierung 
rechnet. 

So können Sie die  
Kosten ermitteln

Um einen Vergleich der Kostenbelastung 
zu ermöglichen, die durch eine Sanierung 
auf die Mieter*innen und Vermieter*innen 
zukommt, müssen zuerst aus den ver-
schiedenen Kostenpositionen die annu
itätischen (jährlichen) Kosten ermittelt 
werden. Dabei werden sowohl die Kapital-
kosten der Finanzierung berücksichtigt als 
auch dynamische Entwicklungen, etwa von 
Brennstoff- oder CO2-Kosten. Im Folgenden 
stellen wir die Grundlagen und die Kosten-
positionen dar, die in der Beispielrechnung 
verwendet werden. Die Werte, mit denen 
wir gerechnet haben, finden Sie zusam-
mengefasst in der Tabelle auf S. 8.

Bei einer einmaligen Investition, etwa in 
einen neuen Heizkessel, werden die  
Kosten mit einem Annuitätenfaktor multi-
pliziert. Der Annuitätenfaktor a setzt sich 
folgendermaßen zusammen:

a =
qT ⋅ ( q - 1 )

qT - 1

Der Zinsfaktor q ist das mit den jewei-
ligen Kapitalanteilen gewichtete Mittel 
aus Eigen- und Fremdkapitalzins (hier: 
0,6 Prozent für den investierenden Haus-
halt, q = 1,006). Der Betrachtungszeit-
raum T muss für alle Investitionsalterna-
tiven gleich lang festgelegt werden (hier: 
20 Jahre). Der Annuitätenfaktor beträgt 
damit für die Investition in den Brennwert-
heizkessel 0,053.

Für ein Mehrfamiliengebäude aus dem 
Jahr 1900 mit einer Wohnfläche von 754 m² 
betragen die Kosten für eine ambitio
nierte Sanierung insgesamt 201.000 Euro. 
Davon sind 116.700 Euro als energetische 
Mehrkosten anzusehen. Für jede Fläche 
der Gebäudehülle ist der Anteil dieser 
Mehrkosten unterschiedlich hoch: Für die 
Dämmung der Kellerdecke liegt er z. B. 
bei 100 Prozent, für die Dämmung der 

WDVS-Außenwand nur bei ca. 48 Prozent. 
Zieht man von diesen Mehrkosten die För-
dergelder in Höhe von 40.211 Euro ab, dann 
verbleiben 76.489 Euro. Von dieser Summe 
dürfen 8 Prozent auf die jährliche Miete 
umgelegt werden. Der jährliche Wärmever-
brauch sinkt durch die Dämmmaßnahmen 
von 164 kWh/m² auf 47 kWh/m².

Die annuitätischen Werte der laufenden 
jährlichen Kosten über den Betrachtungs-
zeitraum T hinweg ergeben sich, indem die 
einzelnen Kostenpositionen mit dem 
Annuitätenfaktor a und einem eigenen 
preisdynamischen Barwertfaktor b multi-
pliziert werden. 

1 - ( r / q )T
b ( T, q, r ) = q - r

Detaillierte Kostenbewertungen für verschie-
dene Gebäudetypen und Sanierungsaktivi-
täten finden sich in einem Bericht des IÖW: 
Bergmann, Janis; Salecki, Steven; Weiß, Julika; 
Dunkelberg, Elisa (2021): Energetische Sanierun-
gen in Berlin, URL: www.ioew.de/publikation/
energetische_sanierungen_in_berlin
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Der Preisänderungsfaktor r 
wird für jede Position der 
laufenden Kosten – etwa 
für die Betriebskosten 
oder die Brennstoffkos-
ten – festgelegt, indem 
jeweils eine Preisände-
rungsrate x angesetzt wird 
(r = 1 + x). 

Die annuitätischen Kos-
ten werden in Euro pro m2 
Wohnfläche und pro Mo-
nat ausgedrückt. Somit 
sind sie bei verschiedenen 
Gebäudetypen vergleich-
bar. Multipliziert mit einer 
durchschnittlichen Woh-
nungsgröße, erlaubt diese 
Darstellung einen Vergleich 
mit dem Mietpreisniveau – 
sofern dieses bekannt ist.

Annuitätische Kosten einer energetischen Gebäudesanierung  

88

Parameter unsaniert ambitioniert saniert

Wohnfläche 754 m²

Betrachtungsdauer 20 Jahre

kalkulatorischer Zins (jährlich) 0,60 %

Annuitätenfaktor 0,053

Wärmeverbrauch 164 kWh/m²∙a 47 kWh/m²∙a

Heizleistung Brennwertkessel 46 kW 22 kW

Investitionskosten Kessel 7.570,00 € 6.230,00 €

Betriebskosten Kessel (jährlich) 227,08 € 186,88 €

Preisänderungsrate Betriebskosten (jährlich) 1,60 %

energ. Mehrkosten der Sanierung 0,00 € 116.700,00 €

Fördergelder 0,00 € 40.211,34 €

Wirkungsgrad Heizkessel 90 % 99 %

CO2-Emissionen (jährlich) 25 t 7 t

CO2-Preis 25 €/t

Preisänderungsrate CO2 (jährlich) 10,8 %

Erdgaspreis 5,6 ct/kWh

Preisänderungsrate Erdgas (jährlich) 2,30 %

Netzanschlusskosten 649,10 € 388,70 €



Rechtliche 
Grundlage: 
Wie sehen die 
Genehmigungs
schritte aus?
Der Milieuschutz soll unerwünschte städ-
tebauliche Folgen verhindern. Er dient 
per Gesetz nicht dem Mieter*innenschutz, 
kann aber dennoch die Mieter*innen 
schützen. Das ist etwa der Fall, wenn Maß-
nahmen nicht durchgeführt werden dürfen, 
weil sie eine Mieterhöhung und damit die 
Gefahr der Verdrängung nach sich zie-
hen. Gut zu wissen: Neben sozialen Zielen 
verfolgt das BauGB auch Ziele des Klima-
schutzes, z. B. durch Gebäudesanierung. 
Diese Ziele will das BauGB miteinander in 
Einklang bringen. 

Die Vorschrift des § 172 BauGB regelt, 
wann die Genehmigung für eine bauliche 
Maßnahme im Milieuschutzgebiet zu ver-
sagen (§ 172 Abs. 4 Satz 1 BauGB) oder 
zu erteilen ist (§ 172 Abs. 4 Sätze 2 und 
3 BauGB). Dazu müssen Sie folgende Prüf-
schritte gehen (siehe Abbildung S. 11): 

Schritt 1: Klären Sie, ob die Maß-
nahme genehmigungsfrei oder 
genehmigungspflichtig ist: 

 ‖ Genehmigungsfreie Maßnahmen die-
nen etwa der baulichen Instandhaltung 
durch Reparatur und der Beseitigung 
von Mängeln, z. B. durch Abnutzung, 
Alterung, Witterungseinflüsse oder Ein-
wirkungen Dritter. Beispiele hierfür sind 
Änderungen von Außenbauteilen wie 
Fassaden, wenn die Fläche der geänder-
ten Bauteile nicht mehr als 10 Prozent 
der gesamten Fläche der Bauteilgruppe 
betrifft. 

 ‖ Genehmigungspflichtige Maßnahmen 
sind nach § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB alle 
Änderungen der baulichen Substanz, 
die sich auf die Zusammensetzung der 
Bevölkerung auswirken. Darunter fallen 

Modernisierungsmaßnahmen, die zu 
Mieterhöhungen führen können, etwa 
Wärmedämmung. Die Umstellung von 
Gasetage auf Fernwärme muss ebenfalls 
genehmigt werden, weil damit die Bau-
substanz verändert wird.

Schritt 2: Prüfen Sie bei genehmi-
gungspflichtigen Maßnahmen, ob 
nach § 172 BauGB ein Genehmi-
gungsanspruch besteht: 

 ‖ gebundener Genehmigungsanspruch:  
Für Maßnahmen nach § 172 Abs. 4 Satz 3 

Was ist Milieuschutz?
Der Milieuschutz ist im Baugesetzbuch (BauGB), 
dem zentralen Gesetz des Städtebaurechts, ver-
ankert. § 172 BauGB ermöglicht es Gemeinden, 
durch Satzung Gebiete zu erklären, in denen 
Maßnahmen an Gebäuden – auch energetische 
Sanierungsmaßnahmen – genehmigungspflich-
tig sind. Ziel ist es, die Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung zu erhalten. In Berlin regeln 
die Bezirke die Ausgestaltung des Milieuschutzes 
in Erhaltungssatzungen. 
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BauGB besteht ein Genehmigungs-
anspruch – unabhängig davon, ob die 
Maßnahme eine Verdrängung verursa-
chen kann. Die Genehmigung darf dann 
nicht an zusätzliche Voraussetzungen 
oder Nebenbestimmungen geknüpft 
sein. Maßnahmen wie Wärmedämmung 
oder Heizungsaustausch müssen geneh
migt werden, wenn sie 1. der Anpassung 
an die Vorgaben des GEG (ehemals EnEV) 
oder 2. der Herstellung eines zeitgemä
ßen Ausstattungszustandes dienen. 

1. Maßnahmen, die im GEG zwingend 
vorgeschrieben sind, müssen geneh-
migt werden. Werden etwa Außen-
bauteile eines Gebäudes in einem 
Umfang erneuert oder ersetzt, der 
größer ist als 10 Prozent der Flä-
che der Bauteilgruppe, besteht eine 
Sanierungspflicht und es muss eine 
energetische Modernisierung ent-
sprechend der Mindestanforderungen 
nach § 48 GEG erfolgen – unabhängig 
davon, ob und in welchem Umfang 
Schäden an der Fassade bestehen. 
Maßnahmen, die freiwillig umgesetzt 
werden und bei denen die gesetzli-
chen Vorgaben nach dem GEG einzu-
halten sind, müssen auch genehmigt 
werden. Der Bundesgesetzgeber hat 

hier bewusst die Möglichkeit einer 
Mieterhöhung in Kauf genommen 
und entschieden, dass die Belange 
des Klimaschutzes gegenüber den 
Belangen des Milieuschutzes über-
wiegen. Für Maßnahmen, die über 
die Mindestanforderungen des GEG 
hinausgehen, z. B. wenn ein höheres 
Effizienzniveau erreicht werden soll, 
besteht hingegen kein gebundener 
Genehmigungsanspruch. 

2. Eine Maßnahme muss auch geneh-
migt werden, wenn sie dazu dient, 
einen zeitgemäßen Ausstattungs
zustand einer durchschnittlichen 
Wohnung zu erzielen. Was aber ist ein 
zeitgemäßer Ausstattungszustand? 
Um das festzustellen, lohnt ein Blick 
auf den Ausstattungszustand in dem 
Erhaltungsgebiet sowie auf die ge-
setzlichen Vorgaben des geltenden 
Bauordnungsrechts. Danach gilt etwa 
die Beheizung mit einem Kohleofen 
als nicht zeitgemäß. Mietrechtliche 
Vorgaben sprechen dafür, dass der 
Austausch einer Heizungsanlage als 
Herstellung eines zeitgemäßen Zu-
standes gilt, wenn die Anlage die üb-
liche Lebensdauer überschritten hat – 
selbst wenn sie noch funktionstüchtig 

ist. Der Austausch kann in dem Fall 
als Instandsetzungs- und Erhaltungs-
maßnahme eingeordnet werden. Bei 
der Beurteilung müssen die konkre-
ten Umstände vor Ort berücksichtigt 
werden. Auch hier gilt, dass für Maß-
nahmen, die über den zeitgemäßen 
Ausstattungszustand hinausgehen, 
kein gebundener Genehmigungsan-
spruch besteht.

Schritt 3: Prüfen Sie, ob die Maß-
nahme trotzdem genehmigt wer-
den kann:

 ‖ Hat der zweite Prüfschritt ergeben, dass 
kein Anspruch auf eine Genehmigung 
nach § 172 Abs. 4 Satz 3 BauGB besteht, 
so führt dies nicht automatisch zur Un-
zulässigkeit einer Maßnahme. 

Detaillierte Informationen zu den rechtlichen 
Grundlagen finden Sie in unserem Arbeitsbe-
richt: Weiß, Julika; Maiworm, Charlotta; Dunkel-
berg, Elisa; Kaspers, Juliane (2021): 
Energetische Sanierungen in Milieuschutzgebie-
ten, URL: www.urbanewaermewende.de.
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Erhaltungssatzung 
berührt? Genehmigungsfrei

Genehmigung 

Genehmigung 

Genehmigung 
mit Auflagen 

Änderung einer 
baulichen Anlage 

§ 172 Abs. 4 Satz 3Anspruch auf 
Genehmigung 

Ja 

§ 172 Abs. 4 Satz 1 Verdrängungsgefahr 

Nein 

Ausschluss der 
Verdrängungsgefahr?Verhältnismäßigkeit 

Ja 

Nein 

Ja 

Nein 

 ‖ In einem dritten Schritt prüfen Sie, ob 
die Maßnahme trotzdem genehmigt 
werden kann. Eine Genehmigung für 
eine Maßnahme darf versagt werden, 
wenn die Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung gefährdet ist. Das ist bei je-
der potenziellen Mieterhöhung der Fall. 
Aufgrund der in § 559 BGB verankerten 
Mieterhöhungsmöglichkeit trifft dies auf 
energetische Modernisierungsmaßnah-
men grundsätzlich zu. 

 ‖ Sie können eine Genehmigung aber 
auch trotz Erhöhung der Kaltmiete er-
teilen. Denn der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit verpflichtet die Bezirke zu 
prüfen, ob die Verwirklichung des Erhal-
tungsziels durch Nebenbestimmungen 
im Genehmigungsbescheid gewährleis-
tet werden kann. Nebenbestimmungen 
sind etwa Befristungen oder Auflagen, 
die die Genehmigung mit einer Bestim-
mung versehen, in der ein Tun, Dulden 
oder Unterlassen vorgeschrieben wird 
(§ 36 VwVfG).

Prüfschritte zur Genehmigung einer Maßnahme im 
Milieuschutzgebiet nach BauGB 

Prüfschritte zur Genehmigung Ja Nein
Schritt 1: Änderung einer 
baulichen Anlage – Erhaltungs-
satzung berührt? 

Zum nächsten 
Schritt

Genehmigungsfrei

Schritt 2: Anspruch auf Geneh-
migung – § 172 Abs. 4 Satz 3

Genehmigung Zum nächsten Schritt

Schritt 3: Verdrängungsgefahr 
– § 172 Abs. 4 Satz 1 

Zum nächsten 
Schritt

Genehmigung

Schritt 4: Verhältnis-
mäßigkeit – Ausschluss der 
Verdrängungsgefahr?

Genehmigung mit 
Auflagen 

keine Genehmigung

Quelle: bbh. Eigene Darstellung. 11



Gestaltungs
möglichkeiten 
der Bezirke: Ein 
neues Rollen 
und Aufgaben
verständnis 
Anders als in anderen Stadtgebieten haben 
Sie als Bezirksvertreter*in in Milieuschutz-
gebieten mehr Möglichkeiten, energetische 
Sanierungen, die über das GEG-Niveau 
hinausgehen, zu begleiten und dafür zu 
sorgen, dass sie sozialverträglich umge-
setzt werden. 

So können Sie eine Rolle als Vermittler*in 
zwischen Vermieter*innen und Mieter*in
nen einnehmen. In der verwaltungsver-
fahrensrechtlich vorgeschriebenen An
hörung durch das Bezirksamt können Sie 
die Mieter*innen frühzeitig über geplante 
Sanierungsmaßnahmen, über den Prozess 
und die Rechte der Mieter*innen informie-
ren. Indem die Kommunikation über das 
Bezirksamt läuft, entlasten Sie außerdem 
die Vermieter*innen. 

Im Folgenden zeigen wir Gestaltungsmög
lichkeiten für die Bezirke auf. Der Bezirk 
Neukölln setzt bereits einige davon um 
und hat positive Erfahrungen damit ge-
macht. Damit die Umsetzung erfolgreich 
ist – und zwar für die gesamte Stadtgesell-
schaft, für Mieter*innen und Vermieter*in-
nen – ist die ganze Verwaltung auf Be-
zirks- und Senatsebene gefragt, nicht nur 
die für den Milieuschutz verantwortlichen 
Bezirksämter. 

Wenn im Antrag für die Genehmigung einer 
energetischen Sanierung dargelegt werden 
kann, dass von der Maßnahme keine Ver-
drängungsgefahr ausgeht, haben Sie die 
Möglichkeit, eine ambitionierte energeti-
sche Maßnahme zu genehmigen. Wenn auf 
Basis des Antrags eine Verdrängungsgefahr 
besteht, sollten Sie diese mit Hilfe einer 
Nebenbestimmung ausschließen. Eine 
Nebenbestimmung ist zunächst nur zuläs-
sig, wenn die Voraussetzungen für einen 
gebundenen Genehmigungsanspruch nicht 
sowieso vorliegen. Aus der Rechtsprechung 
ergeben sich zwei Möglichkeiten:

 ‖ Die Umlage der Modernisierungskosten 
liegt über einen bestimmten Zeitraum 
unterhalb einer gebietsspezifischen 
Höchstbelastungsgrenze. Es liegt keine 

Verdrängungsgefahr vor, wenn nach-
gewiesen wird, dass die Mieterhöhung 
nach § 559 BGB unterhalb des Höchst-
belastungswerts bleibt und somit un-
problematisch ist.

 ‖ Die umlagefähigen Kosten der ambi-
tionierten energetischen Maßnahme 
sind nicht höher als die Kosten einer 
Maßnahme zur Anpassung an GEG-Min-
destanforderungen. Sie können zur 
Beurteilung der Verdrängungsgefahr 
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einen Kostenvergleich anstellen: Ver-
glichen wird dann zwischen den Kos-
ten der geplanten Maßnahme und den 
Kosten einer Maßnahme, für die ein 
vorbehaltloser Genehmigungsanspruch 
bestünde. Eine energetische Sanierung 
ist möglich, wenn sie über die Mindest-
anforderungen des GEG hinausgeht, 
aber wirtschaftlicher ist als eine Maß-
nahme, die nur die Mindestanforde-
rungen erfüllt. Von der energetisch 
wirksameren Maßnahme geht in diesem 
Fall eine geringere Verdrängungsgefahr 
aus als von einer weniger wirksamen, 
aber genehmigungsfähigen Maßnahme 
(VG Berlin 2020, Rn. 26). Um den Nach-
weis über die Kosten zu führen, kann 
der*die Antragsteller*in verschiedene 
Systeme und Materialien verschiedener 
Hersteller vergleichen, um darzulegen, 
welche energetischen Standards mit 
den jeweiligen Maßnahmen erreicht 
werden könnten.

Aus unserer Sicht scheint ein Kostenver
gleich zwischen Maßnahmen mit verschie-
denen energetischen Standards besser 
geeignet, um ambitionierte energetische 
Sanierungsmaßnahmen zu genehmigen, 
da er im Einzelfall einfacher zu handhaben 

ist. In der Rechtsprechung wird dies grund-
sätzlich als mögliche Vorgehensweise 
anerkannt. Allerdings ist bislang kein Fall 
bekannt, bei dem dieser Kostenvergleich 
durchgeführt und gerichtlich geprüft 
wurde.

Der Kostenvergleich und die Angaben, die 
ihm zugrunde liegen, müssen im Geneh-
migungsantrag durch die Vermieter*innen 
bzw. Antragsteller*innen dargelegt werden. 
Da für die Beurteilung der Verdrängungs-
gefahr die Kosten maßgeblich sind, die auf 
die Mieter*innen umgelegt werden kön-
nen, sollte auf die umlagefähigen Kosten 
geschaut werden. Kosten für die Instand-
haltung oder Instandsetzung, die Vermie-
ter*innen durch die Sanierung einsparen, 
sind nicht umlagefähig. Außerdem sind 
öffentliche Fördermittel abzuziehen, sofern 
solche in Anspruch genommen werden.

Vorteile einer öffentlichen 
Förderung

Wenn die Maßnahme öffentlich gefördert 
wird, bestehen weitere Vorteile. Förderfä-
hig sind nur Maßnahmen, die nach Ansicht 
des Fördergebers geeignet sind, ein hö-
heres Effizienzniveau als die gesetzlichen 
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Mindestmaßnahmen zu erreichen. Be-
kommen Antragsteller*innen für die Maß-
nahme also eine öffentliche Förderung, so 
kann man davon ausgehen, dass die Maß-
nahme eben keine Luxussanierung dar-
stellt, sondern einen Beitrag zum Klima-
schutz leistet. Zudem werden die Kosten 
der Maßnahme vom Fördergeber geprüft. 
Durch die Förderung können Klimaschutz 
und Milieuschutz also besser in Einklang 
gebracht werden: Die Maßnahme führt zu 
einer Verbesserung der Energieeffizienz 
und wird durch Senkung der umlagefähi-
gen Kosten sozialverträglicher.

Ist die ambitionierte Maßnahme unterm 
Strich günstiger als eine Maßnahme, die 
lediglich die gesetzlichen Mindestanfor-
derungen erfüllt, besteht keine Verdrän-
gungsgefahr und Sie können die Maß-
nahme genehmigen. Es kann sein, dass 
zum Zeitpunkt des Antrags noch keine 
Förderzusage vorliegt. Wenn im Antrag 
jedoch dargelegt wird, dass die Maßnahme 
mit Förderung unterhalb der Kosten der 
Mindestmaßnahmen bliebe, könnte die 
Genehmigung mit einer Nebenbestim-
mung versehen werden. Da ein Förderan-
trag aus rechtlichen Gründen vor Beginn 
der Maßnahme gestellt werden muss, 
sollte vor Baubeginn also nicht nur die 

Baugenehmigung, sondern auch der För-
derbescheid vorliegen. Sie können die 
Genehmigung daher etwa unter die auf
schiebende Bedingung stellen, dass die 
Förderzusage vorgelegt wird, oder unter 
eine auflösende Bedingung, falls der För-
derantrag versagt wird. Außerdem könnten 
Sie verlangen, dass nach der Maßnahme 
die tatsächlich entstandenen umlagefähi-
gen Kosten nachgewiesen werden. Dieser 
Nachweis muss ohnehin auch gegenüber 
dem Fördergeber erbracht werden, damit 
die Fördermittel ausgezahlt werden, so-
dass für die Antragsteller*innen kein er-
heblicher zusätzlicher Aufwand entsteht.

Als zusätzliche Absicherung können Sie die 
Vorlage der Modernisierungsankündigung 
(§ 555c BGB) oder einer Modernisierungs
vereinbarung (§ 555f BGB) verlangen, aus 
denen sich ebenfalls die umlagefähigen 
Kosten ergeben. Sie haben damit eine wei-
tere Möglichkeit, die Angaben zum Kosten-
vergleich aus dem Antrag nach § 172 BauGB 
zu überprüfen. Legen Vermieter*innen 
tatsächlich höhere Kosten auf die Mie-
ter*innen um, als die GEG-Mindestanforde-
rungen verursachen würden und als sie im 
Antragsverfahren dargelegt haben, liegen 
die Voraussetzungen für eine Genehmi-
gung nicht vor.

Prüfkriterien aktualisieren

Wichtig ist auch, dass die Prüfkriterien der 
Bezirke entsprechend angepasst werden. 
Bisher steht in diesen, dass energetische 
Maßnahmen, die die Anforderungen der 
GEG überschreiten, grundsätzlich nicht 
genehmigt werden sollen. Auf Antragstel-
ler*innen wirkt dies abschreckend; auch 
zeigt ein solches Kriterium nicht die wei-
tergehenden Möglichkeiten auf, etwa über 
einen Kostenvergleich.

Bezirke sollten  
Sanierungen genehmigen, wenn:

 n die beantragte Maßnahme die Voraus  setzungen 
für eine Förderung erfüllt,

 n die Kosten der Maßnahme (mit Förderung) gerin-
ger sind als die Kosten von GEG-Maßnahmen, 

 n eine Modernisierungsvereinbarung mit Miete-
rinnen und Mietern vorliegt, aus der die Begren-
zung der Moder ni sierungs umlage hervorgeht.
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So unterstützen Sie 
Eigentümer*innen 
bei einer 
energetischen 
Sanierung
Ob und mit welchem Standard Gebäude-
eigentümer*innen sanieren, hängt maß-
geblich davon ab, wie gut sie informiert 
sind. Viele Eigentümer*innen schreckt die 
Tatsache ab, dass sie eine Genehmigung 
oder aber eine Förderung beantragen 
müssen. Deshalb ist es wichtig, dass die 
Bezirke die erforderlichen Informationen 
leicht zugänglich zur Verfügung stellen und 

die Eigentümer*innen an Beratungsstellen 
vermitteln. 

Ambitionierte Sanierungsmaßnahmen sind 
auch und gerade in Milieuschutzgebieten 
erwünscht und werden unterstützt – das 
sollten die Bezirke klar kommunizieren. Ein 
Beispiel für Ihre Bezirks-Website: 

„Sie möchten ein Gebäude, das in 
einem Milieuschutzgebiet liegt, 

energetisch sanieren? Gerne unterstützen 
wir Sie dabei. Denn ohne ambitionierte Sa
nierungen gerade auch in Milieuschutzge
bieten wird Berlin sein Ziel, bis spätestens 
2045 klimaneutral zu werden, nicht errei
chen. Damit die Sanierungsmaßnahmen 
nicht zu einer Verdrängung der Mieter*in
nen führen, sollten Sie folgende Voraus
setzungen für eine Genehmigung erfüllen: 

 ‖ Sie legen einen Nachweis vor, dass 
die umlagefähigen Kosten der am
bitionierten energetischen Maß
nahme nicht höher sind als die Kosten 
einer Maßnahme zur Anpassung an 
GEGMindestanforderungen.

 ‖ Sie legen eine Modernisierungsverein
barung vor, aus der sich die umlagefähi
gen Kosten ergeben.“

Die Bezirke sollten außerdem darüber 
informieren, welche Vorteile ambitionierte 
energetische Sanierungen bringen und wie 
der Prozess zur Genehmigung dieser Maß-
nahmen speziell in Milieuschutzgebieten 
aussieht. Zudem sollten sie auf Förder-
möglichkeiten und Beratungsangebote 
hinweisen. Die Genehmigungsverfahren 
lassen sich für beide Seiten, für die Ver-
waltung und die Gebäudeeigentümer*in-
nen, durch klarere Vorgaben vereinfachen. 

„Ihre Mieterinnen und Mieter können 
von einer ambitionierten energeti

schen Sanierung profitieren. Denn gegen
über einer wenig ambitionierten oder gar 
keiner Sanierung sparen sie mittelfristig 
Energiekosten. Das kann gelingen, wenn 
Sie als Bauherr*in staatliche Förderungen 
in Anspruch nehmen.  

Sprechen Sie uns gerne an. Wir geben Ih
nen eine Hilfestellung, wo Sie eine geeig
nete Fördermittelberatung finden können.“
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Informationen zu Förderung und Beratung 
finden Sie auf folgenden Seiten:
www.akberlin.de/fachkompetenzen/
fachthemen/nachhaltigesplanenundbauen/
www.energie-effizienz-experten.de

https://www.ak-berlin.de/fachkompetenzen/fachthemen/nachhaltiges-planen-und-bauen/
https://www.ak-berlin.de/fachkompetenzen/fachthemen/nachhaltiges-planen-und-bauen/
https://www.energie-effizienz-experten.de
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